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397. 

Personalien.
Major Aleksandpr Scham schula, S tellvertreter des 

K reiskom m andanten in Olkusz wurde in gleicher E igen
schaft zum  Kreiskomm ando Noworadomsk,

Major Stanislaw  R itter von Zurowski, Stellver
treter des K reikom m andanten in  Noworadomsk in glei
cher Eigenschaft zum Kreiskom m ando Olkusz, tran s
feriert.

398. 

An die Bewohner des Generalgouvernements 
Lublin!

Seine M ajestät der Kaiser von Österreich und Apo
stolische König von U ngarn und Seine M ajestät der 
Deutsche Kaiser, :getragen von dem tfesten Vertrauen 
auf den endgiltigen Sieg ihrer W affen und von dem 
W unsche geleitet, die von ihren tapferen Heeren m it 
schweren Opfern der russischen H errschaft entrissenen 
polnischen Gebiete einer glücklichen Zukunft entgegen
zuführen, sind dahin übereingekommen, aus diesen Ge

bieten einen selbständigen Staat m it erblicher M onar
chie und konstitutioneller Verfassung zu bilden. Die 
genauere Bestim m ung der Grenzen des Königreiches 
Polens bleibt Vorbehalten. Das neue Königreich w ird 
im  Anschlüsse an  die beiden verbündeten Mächte die 
Bürgschaften finden, deren es zur freien E ntfaltung 
seiner Kräfte bedarf. In einer eigenen Armee sollen die 
ruhm vollen Überlieferungen der polnischen Heere 
früherer Zeiten und die E rinnerung an die tapferen 
polnischen M itstreiter in dem grossen Kriege der Ge
genw art fortleben. Ihre Organisation, Ausbildung und 
F ührung w ird im gem einsamen Einvernehm en gere
gelt werden.

Die verbündeten M onarchen geben sich der zu
versichtlichen Hoffnung hin, dass sich die W ünsche 
nach staatlicher und nationaler Entw icklung des Kö
nigreiches Polens nunm ehr un ter gebotener Rücksicht
nahm e auf die allgem einen politischen Verhältnisse 
Europas und auf die W ohlfahrt und Sicherheit ihrer 
eigenen L änder und Völker erfüllen werden.

Die grossen westlichen N achbarm ächte des Kö
nigreiches Polen aber werden an ihrer OstgrenzS"einen 
freien, glücklichen und seines nationalen Lebens frohen 
Staat m it Freude neuerstehen und aufblühen sehen.

Auf Allerhöchsten Befehl Seinei M ajestät des Kai-
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sers von Österreich und Apostolischen Königs von 
Ungarn. j^er Qcnerai_(}ouverneur:

Karl Kak  m. p. FeldzeugnieisleL

399. 
An die Bewohner des Generalgouvernements 

Lublin und Warschau!
Die Beherrscher der verbündeten Mächte Öster

reich-U ngarn und Deutschland haben Euch ihren E n t
schluss kundgelan, aus den von der russischen Zw ing
herrschaft befreiten polnischen Landen ein neues
selbständiges Königreich Polen aufzurichten. Euer 
heissester, m ehr als ein .k ihrhundert hindurch vdfte- 
blich gehegter W unsch w ird dadurch erfüllt.

Der E rnst und die Gefahren dieser schweren 
Kriegszeit und die Fürsorge für unsere vor dem Feinde 
stehenden Heere zwingen uns, einstweilen die V erw al
turig Eueres neuen Staates noch selbst in der Hand zu 
behalten. Gern aber wollen w ir ihm  m it E uerer Hilfe 
schon jetzt allm ählich  die” staalliöh'dh E inrichtungen 
geben, die seine fesfc Begründung, seinen Ausbau und 
|e in e  Sicherheit verbürgen sollen.

Dabei steht allen voran ein polnisches Heer.
Noch ist d fr  Kampf m it Russland n icht beendet; 

es ist Euer W unsch daran  teilzunehm eu. So tretet denn 
freiwillig an unsere Seite, um  unsgren Sieg über Eueren 
U nterdrücker vollenden zu helfen.

Tapfer und m it hoher Auszeichnung haben Euere 
Imüder von der polnischen Legion neben uns gefochten; 
lu t es ihnen gleich in  den neuen Truppenkörpern, die 
dereinst, m it jener vereinigt, das p o l n i s c h e  H e e .r  
bilden solleü. Es w ird Euerem  neuen Staat einen fe
sten Halt geben' und ihm  Sicherheit nach aussen und 
innen {jHfehren.

B fom er den von Euch über alleis geliebten Farben 
und F ahnen  Euerer H eim at sollt Ih r E uer V aterland 
schirm en. W ir kennen Eueren Mut und Euere glühende 
Vaterlandsliebe und rufen Euch auf zum Kampfe ,an 
unserer Seite.j -

Sam m elt Euere w ehrhaften M änner nach dem 
Beispiele der tapferen polnischen Legion und legt zu
nächst in gem einsamer Arbeit p iit dem  deutschen und 
dem ihm  verbündeten österreichisch-ungarisphen Heere 
den Grund zu einem  polnischen, in dem die ruhm vol
len Überlieferungen Euerer Kriegsgeschichte in  der 
Treue und Tapferkeit Euerer Krieger w ieder lebendig 
werden.

Der kaiserlich deutsche Der Kaiserlich u. Königliqhc
General-Gouverneur: ost.-ung. fcn e ra l-G ouverneu r :

B E S E L E R .  KUK.

Bestimmungen über den freiwilligen Eintritt 
in das polnische Heer.

1. Meldetermin und Meldeort.
V om 22. November ab liegen llei allen W ojts do.-, 

Genera lgouverMmefits Lublin Listen für diejenigen 
auf, die sieb zum freiwilligen E in tritt in dOS polnische 
Heer melden wollen.

In grösseren Ortschaften und Städten werden je 
nach Bedürfnis .besondere .Melderäume eingerichtet. 
Lage und Zeit ihrer Öffnung werden durah, die Kreis- 
Ivoinma.ndaiiflli durch iMaueran,schlag -bekannt gegeben.

Die. Meldung hat möglichst beiR em  W ojt (Melue- 
ra.um) zu erfolgen, der für den W ohnort des F reiw illi

g e n  zuständig ist.

2. Erforderliches Lebensalter.
Es dürfen sich in die Meldeliste ein tra gen Jassen:
Alle Polen ohne Unterschied der iSprä'che und Re

ligion aus den von den verbündeten Heeren befreiten 
Gebieten, soweit sie in dem z. Zt. der Meldung laufen
den K alenderjahr wenigstens das 18. und höchstens 
45 Lebensjahr vollenden.

Lassen Bildung und Lebensstellung einen F re i
willigen zur späteren Verwendung als Offizier in  Be
ll acht kommen, so kann die Altersgrenze bis zum voll
endeten 50 Lebensjahr erw eitert werden.

3. Ausschliessung vom Eintritt.
Ausgeschlossen vom Dienst im polnischen Heer 

sind diejeriffign, die F reihcits- oder Ehrenstrafen wegen 
solcher Vergehen oder V erbnlcjen erlitten haben, die 
sie der Aufnahme unw ürdig cffibheinH lassen. P o liti
sche Vergehen werden dazu in der Regel nicht gerech
net werden.

4. Erforderliche Papiere.
Zur Einlr.ag.ung in die Meldeliste ijSt, wenn m ög

lich, der Pa^§. m.ilzubringeh. Ausserdem sind, soweit 
möglich, T auf- oder Geburtsschein und die Schulzeug
nisse vor zul egen.

Letztere sind von denen, die eine Verwendung in 
Unteroffizier- oder OffiiaBfetel^fi erstreben, in einem 
unverschlossenen Briefum schlag m it folgender Auf
schrift. vorzulegen:

t. Papiere des (Vor- und Zunahm e).
2. W ohnort und Strasse.
3. Kreis.
4. Ort der M eldung .und Bezeichnung des Melde

raumes.
5. Nr. der Freiw illigenliste.

400.
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Die Rubriken 4 und 5 werdöh erst bei 'der .Mel
dung selbst ausgefülll. Als Anlage ist «in gleichlauten
der Zettel beizufügen, auf dessen Rückseite sich das 
Verzeichnis 'der einjg'ereichteh Papiere befindet.

Vorgedruckte Briefum,schlüge und ,Einlagezettel 
sind unentgeltlich bei jedem  Solt^s, sowie jeder m ili
tärischen und zivilen Ortsbehörde zu erhalten.

Die Behörden sind angewiesen, Auskunft zu er
teilen und in jeder Beziehung, behilflich zu S j 3 n .

Die Papiere können, falls sie bis zur Meldung nicht 
beigebracht werden konntem in .gleicher Weise beim 
W ojl oder Melderaum, bei dem die E intragung erfolgt 
ist, -nachträglich eihg?reicht werden.

5. Wahl der Truppengattung.
Es werden zunächst folgende Truppengattungen 

aufgeslellt:
Infanterie mit M aschinengewehri'ormationen, K a

vallerie, SanitäLstompaginjen, Kolonnen und Trains.
Jedem  Freiw illigen ist es gestattet, sich fü r eine 

der genannten Truppengattungen in die »Meldeliste« 
eintragen zu lassen. Die Freiw illigen der Kavallspp, 
Sanitätskom pagnien, Kolonnen und T rains haben bei 
ihrer E instellung möglichst ein eigenes Pferd m itzu
bringen, das vor der Einstelluijg abgeschätzt und ver
gütet wird.

Über di^.endgültige Zuteilung zu einer T ruppen
gattung verfügt das General-Gouvernement W arschau 
nach Massgabe der ärztlichen Untersuchung und des 
Bedarfs.

6. Pflichten nach erfolgter Meldung.
Bei -der Meldung erhalten die Freiw illigen einen 

»Meldeschein« m it der Nr., unter der sie in die ».Melde
liste« eingetragen sind. Dieser Schein w ird hinter der 
Letztag Seite des Passes eingeklebt oder ist ansonsten 
sicher aufzubewahren.

Vom Tage ihrer Meldung ah haben die F reiw illi
gen m it ihrer Einbdrüfung zu Ä rz tlic h e n  Untersuchung 
und — falls sie hierbei für tauglich befunden werden — 
mit ih re r ’&ofortig.en Einstellung zu rechnen.

Bis zu dieseip Term in haben sie jede Veränderung 
von W ohnung und W ohnort spätestens n ä lh  5 Tagen 
bei dem W ojt oder Melderaum, bei dem sie den Melde
schein em pfanget; haben, m ündlich oder schriftlich u n 
ter genauer Angabe der neuen Adresse aozumelden. 
Eine gleiche .Anmeldung, h a t bei dein für den neuen 
W ohnort .zuständigen Wojt, OrtsMädizeibehörde*zu er
folgen.

7. Ärztliche Untersuchung.
Tag und Ort der ärztlichen U ntersuchung werden 

besonders bekannt gegeben.
Die Vorführung der Freiw illigen erfolgt möglichst

geschlossen nach Ortschaften und W ojtbezirken durch 
die W ojts oder O rts-Polizeibehörden, denen nähere 
W eisungen zugehen 'werden.

F ü r freie Beförthfrung, wo solche erforderlich, für 
Unterkunft und Verpflegung am Orte d£r Untersuchung 
w ird gesorgt. A usseriem  erhält jeder Freiwillige für 
den Tag 2 K als. E rsatz für Lohnausfall.

8. Einstellung der Tauglichen.
W er hei der Untersuchung für tauglich befunden 

wird, erhält einen Annahm eschein und einen Vermerk 
in den Pass oder in  ein sonstiges Idcnlitälsdokum ent.

Die Einstellung- in einen Truppenteil erfolgt ent
weder sofort im A nsclilusS^n d^e*Untersuchung, oder 
es tj itt eiine vorläufige Beurlaubung des Freiw illigen pj=n.

Im  letzteren Falle wird ihm  die Einberufung zur 
Truppe durch Gcstellunigbefehl bekannt gegeben w er
den. Pasl, AnnahmeSdhein und Gestellungsbefehl .sind 
dann zur Truppe m itzubringen und gelten als Ausweis.

9. Pflichten nach Aushändigung des Annahmescheines.

W er den A nnahm eschein angenomm en hat, ist in 
das polnische Heer SsrtgesttelU. Er steht von diesem 
Augenblicke an  bis zum Friedensschluss zur Verfütung 
der M ilitärbehörden und kann nur im Wege des^Dni- 
lassungs.vliifahren.s von diesen freigegeben werden. E n t
zieht sich ein Freiw illiger m it A nnahm eschein der Ge
stellung bei der T rupR fi so m acht Pr sich der F ah n en 
flucht schuldig. Deshalb ist bis izur Einberufung durch 
clep Gestellungsbefehl,',bei Veränderung der W ohnung 
unfijSdes W ohnortes in gleicher Weii5$*\vie nach erfolgter 
E intragung in  did Meldeliste zu ' Verfahren (vergl. Zif
fer 6).

10. Kostenvergütungen.
Jeder Freiwillige, der eitlen A nnahm eschein er

hält, hat bei seiner Einstellung, A nspruch auf Auszah
lung von 40 Kronen, die zur B estreitung kleinerer, aus- 
sergewöhnlicher Ausgaben und Anschaffungen in  den 
eysten Tagdn dienen sollen.

W ird er im Anschluss an die ärztliche Untersu- 
phung vorläufig nach seinem W ohnort beurlaubt, so er
hält er 20 Kranen sofort und den Restbetrag am  Tage 
seiner Einstellung lie'i der Truppe.

11. Zu'ückstellung der dauernd oder vorübergenend 
Untauglichen.

D auernd oder vorübergehend Untaugliche erhalten 
einen entsprechenden Vermerk in  ihren 'Pass oder in 
ein sonstiges Identitätsdokumcint. Die vorübergehend 
Untauglichen sind nach Ablauf der abgegebenen F rist 
zu erneuter Meldung berechtigt.
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12. Nationale und rechtliche Stellung der freiwilligen.
Um der polnischen Armee die völkerrechtliche A n

erkennung als T ruppen eines kriegführenufn Staates zu 
sichern, m uss sie vorläufig in Bezug auf den Oberbe
fehl und alle rechtlichen V erhältnisse dem deutschen 
Heere angegliedert werden.

H insichtlich Gehalt, Löhnung, Verpflegung und 
Bekleidung, Invalidisierung, Fam ilien- und  H interblie
benenfürsorge w ird der Freiw illige des polnischen Hee
res die gleicheg--Rechte und Vorteile \*ie der Soldat der 
deutschen Armee geniessan.,

13. Uniform, Feldzeichen.
Das polnische Heer erhält Uniformen m it po ln i

sch eni nationalen  Abzeichen.
ln  Fahnen  und S tandarten  des polnischen Heeres 

sollen die altpolnisohen Feldzeichen m it dem weissen 
Adler im roten Felde wieder erstehen.

14. Die gesetzliche Regelung der Wehrverhältnisse
bleibt Vorbehalten.

Der k. u k. General-Gouverneur: 
Kuk.

401.

Amnestie-Erlass.
Tn A nerkennung des m usterhaften und loyalen 

. ji'naitous der Bevölkerung des M. G. G.-Bereiches ge
genüber den k. u. k. T ruppen und Behörden, habe ich 
zur E rinnerung an den für die Geschicke des polni
schen Volkes w ichtigen und für Polen historischen
5. November anibefohlen, dass denjenigen straf- 
gerichtlich und adm inistrativ  Verurteilten, d i e  e i n e r  
G n a d e  w ü r d i g  s i n d ,  die Strafe ganz oder teilw ei
se erlassen werde.

Karl Kuk  m. p. F. Z. M.

402.

Unterstützungen.
Das k. u. k. Kreiskom m ando in  Olkusz hat ein

malige U nterstützungen an folgende H ilfsinstitutionen 
des hiesigen Kreises zuerkannt:

I. F ü r  O l k u s z  u n d  G e m e i n d e  R a b -  
s z t y n :
1. Küche für Verteilung an 150 Personen . . 1000 K
2. K inderheim  für 125 K in d e r ......................  400 K
3. S ie c h e n h a u s ..................................................... 100 K
4. Milchhalle für 150 K in d e r ................... ..... . 500 K

II. F ü r  S l a w k ö w :
5. K üche'jfür 130 P e r s o n e n .........................  . 1000 K

III. F ü r  G e m e i n d e  B o l  e s  L a w:
6. K inderheim  für 50 .Kinder und Küche für

A r m e .....................................................................  500 K
7. A rm e n k ü c h e ..........................................................  1000 K

IV. F ü r  G e m e i n d e  P i l V c a :
S. Küche für 120 P e rso n e n ..................................
9. S ie c h e n h a u s ..............................................

10. Sonstige Unters Lützungen  ....................

V. F ü r  G e m e i n d e  K i d ö w  :
11. Zur Verteilung a n  A r m e ..............................

VI. F ü r  G e m e i n d e  W  o - l b r o m  :
12. Zur Verteilung ,an Arm e  ....................

VII. F ü r  G e m e i n d e  S k a l a :
13. Zur Verteilung an  A r m e ...............................

VIII. F ü  r d a s D o :r f O j c o w :
14. K inderheim  fü r 70 K i n d e r ..........................

IX. F ü r  G e m e i n  d  e O g r o d . z i e n i e
15. F ü r Arme  .........................................

X. F ü r  G e m e i n d e  K r o c z y c e :
16. F ür A r m e ................................................................  400 K

XI. F ü  r  d e n  g a n  z  e n K r  e i s O 1 k  u s z :
17. Zur Anschaffung von W interjcm ihw erk für

S c h u l k i n d e r .....................................................  4000 K

Summe . . . .  13000 K

403. 

Belobung.
Unter allen Gemeinden des Kreises Olkusz, hat 

nu r die Gemeinde P.ilica ein ausführliches und voll
kommenes Volkszählungsoperat vorgelegt.

lin vollen Masse den Verdiens.t des H errn  Gemein
devorstehers in P.ilica, sowie allen Ihm  unterstellten 
Soltysen, würdigend, danke ich Ihnen im  Namen Aller
höchsten Dienst!** für die ausgezeichneten Resultate.

404. 

Kundmachung.
Verbrauchsregelung des Fleisches.

Auf Grund der Vdgen. des A. O. K om m andanten 
Nr. 61 vom 11. Ju n i 1916 § 8, dann  Nr. 68 vom 8. Sep-

800 K 
100 K 
400 K

200 K

400 K

300 K

1500 K

400 K
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tem'ber 1916 § 1 und Vdg. des M. G. G. vom 13. Okto
ber 1916 Nr. 79 ordne ich folgendes an:

§ 1 .

Der Verkauf, die Zubereitung und der Genuss von 
rohem  und zubereitetem (gekochtem, gebratenem, ge- 
pöckeltem, geselchtem u. dergl.) Fleisch von Rindern, 
Kälberne-Schweinen, Schafen, Ziegen, Gänsen, Enten
u. H ühnern, einschliesslich der Innereier dieser Tiere 
im Bereiche des MGG. am Dienstag, D onnerstag u. S am 
stag jeder Woche ist verboten.

Dieses Verbot erstreckt sich auch auf den privaten 
Haushalt.

. §2.

Die Schlachtung von R indern, Kälbern, Schweinen, 
Schafen und Ziegen ist n u r in dem vom K reiskom m an
do bestim m ten Schlachthäusern in einer der E inw oh
nerzahl entsprechenden und vom K reiskom m ando unter 
Berücksichtigung d.es V iehstandes festzusetzenden Zahl, 
getrennt von den für m ilitärische Zwecke stattfinden
den Schlachtungen am  M ontag,-M itwoch und F re i
tag jeden Woche zulässig. An 'den übrigen Tagen blei
ben die Schlachthäuser (^schlossen.

§3.

Das Kreiskom m ando is t ermächtigt, in besonders 
berücksichtigungswürdigen Fällen, iiRbesondere für 
H eilanstalten, A usnahm en von den Bestim m ungen des 
§ 1 dieser Verordnung zu bewilligen.

§4.

Bei Ü bertretung obiger Vorschrift w ird der Zu
w iderhandelnde im  Sinne der Verordnung des Armee- 
abenkommandantem vom 19./8. 1915 Nr. 30 (betreffend 
das Poli'zeijBtrafrec'ht und Polizeistrafverfahren) m it 
einer Geldstrafe bis zu 2000 K. oder Arrest b is ziu 6 Mo
naten bestraft.

Überdies kann der Verfall der 'Schlacbttiere, bzw. 
des aus denselben gmV'pnnenen Fleisches, ausgespro
chen werden. Erfolgt die Übertretung durch  einen Ge
werbetreibenden, so k an n  nusser dem die Entziehung der 
Gewerbeberechtigung v e r f ü g t  w e r  d  e n.

§5. '

Das Kreiskommando w ird durch  seine Kontrol- 
organe die D urchführung dieser Verordnung durch  Vi
sitierungen, auch in privaten H aushaltungen überw a
chen.

Obige Verordnung tr itt m it dem Tage der Ver
lautbarung! in  Kraft.

405. 

Reglement für Schlachthäuser im Kreise Olkusz.
Auf Grund der Vdg. des M. G. G. vom 23. Okto

ber 1916 Op. N’r- 85560 und des A. O. K om m andanten 
vom 29. November 1915 ordne loh fongendes an:

I.

Das R indvieh (Stiere, Och s  c m Kühe), dann 
Schweine, Schafe und Ziegen dürfen n u r im Alter durch 
die VerordtiunÄlejE'A. O. K om m andanten vom 29./II. ex 
1915 verlaut. 3, A m tsblatt ’ Nr. 4 ex 1916 geschlachtet 
werden, und näbm lieh:

a) In öffentlichen GemeindeschlachthiftLsern in:
Olkusz, Pilioa, Skala, Slawköw, W olbroüi und Z ar

no wiec.
b) In Boleslaw, Gianoiwice, Jangrot, Kidbw, Klu- 

cze, Kroczyoe, Ogrodzienieci Tlukienika u nd  Suloszowa 
in den durch  'den Wöijt zu diesem  Zwecke bestim m ten 
Ubikationen (Schla chtstätten).

II.

In den Schlachthäusern jmd in den zu diesem 
Zwecke bestim m ten Ubikationen ('Schlachtstätten im 
Abschnitte I. zitierten A.nofdnungpdürfen die Tiere n u r 
Montag, Mitwoch und F reitag  jedejs Woche von 
8—12 vormittags in 'Skala überdies vom 2—4 n achm it
tags geschlachtet (werden.

E s .is t unbedingt verboten an anderen Tagen die 
Tiere zu schlachten.

III.

Das k. u. k. Kreiskom m ando bestim m t für jedes 
hier im Abschnitte 4. zitiertes Schlachthaus (Schlacht
stätte) einen m onatlichen Schlachtviehkontingent, wel
ches unter keiner Bedingung überschritten werden darf.

Die Verteilung des Kontingentes ist die Sache der 
Gemeinde.

IV.

Die Schlachttiere -sind n u r unter nachstehenden 
Bedingungen zur Schlachtung zuzulassen:

1. w enn diese durch  einen gutlesenden und schrei
benden Viehbeschauer T o r und . nach der Schlachtung 
beschaut werden;

2. wenn diese m it einem vorgeschriebenen V ieh
passe gedeckt werden;

§ 6.
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3. wenn die Taxe für Verwendung des Schlacht
hauses vorgelegt sein wird.

Die Taxe ist E igentum  der Schlachtgemeinde.
In den Schlachthäusern und  Schlachtstätten, wel

che keine bestim m te Schlachttaxe belassen, wird die 
Taxe von einem -Stück R indvieh und S c h w e i® ! Rubel, 
von einem Stück Schaf oder Ziege 50 Ivofp. festgestellt.

4. W enn die Viehibeschautaxe bereits entrichtet 
wurde.

Viehbeschautaxe beträgt: von einem Stück R ind
vieh oder Schwein 1 Krone, von einem Stück ScRäf, 
oder Ziege 50 Heller.

Die Gemeinden haben m it Ende des M onats den 
Viehbeschauer die gebührenden Taxen gegen gestem 
pelte Q uittung auszuzahlen.

5. W enn die Gewerbisleule vor jeder Schlachtung 
eine von Gemeindeamte m it Siegel versehene Beschei
nigung vorlegen werden, data  -sie die 'S^hlachtungs- 
erm ächtigung besitzen, und das Schla ch tviehkon längen t 
n icht erschöpft haben.

V.

Der Viehbeschauer hat zu überprüfen, ob den in 
den A bschnitten I, II u. IV zitierten Bedingungen en t
sprochen wurde.

Der Viehbeschauer darf n ich t zulassen:

A) Zum Schlachten:
1) W enn den in den A bschnitten I, II u. IV z i

tierten Bedingung n ich t entsprochen wurde.
2) W enn die Tiere abgemagert und trächtig sind.
'3) W enn die nichtträchtigen Schweine u n te r 100 Kg.

Lebensgewicht 'schw er sind.
4) W enn die Tiere krank, die R inder mil p räg

nan ter Tuberkulose und die Schweine m it F innenkrank
heit behaftet sind.

B) Fleisch zur Konsumtion.
1) W enn das Fleisch eine anorm e Farbe besitzt 

(braunrote, braune, schw arzgraue) oder klebrig und sul- 
zig in filtrirrt erscheint.

2) W enn das Fleisch m it Tuberkulose oder,,Fin- 
Ä n  behaftet ist.

Solches Fleisch ist von dem Viehbeschauer um 
gehend m it roher ,Karbolsäure oder Petroleum  zu be- 
gi.ssen und  uilschädlioh zu machen.

•VI.

W eitere Pflichten des Viehbeschauers.
a) Der V iehbeschauer h a t bis zur Beendigung der 

'Schlachtung und Herstellung der im  S ch lach thause. 
(Schlachtstätte) anwesend zu sein;

b) hat beim Vergraben des kranken Fleischen mit 
dem W ojt oder Soltys anj,vesend zu sein;

c) hat den. ersten, jedes Monates Schlachtviehaus
weise sam m t Viehpässen dem W öjt zu übergeben und 
überwachen, dam it diese durch den W ojt dem K reis
kommando spätestens deü 3 jeden Monats votgelegl 
werden;

d) hat sich öfters durch univerhoft durchgeführte 
Hausrevisioneu, zu überzeugen, ob die Tiere geheim  zu 
Gevverbszwecken geschlachtet wurden;

e) hat von allen Übertretungen die Meldung durch 
betreffende Gemeinde dem Kreiskommando zu erstatten.

VII. .

Ist das vom Kreisikammando dem  Schlachthause 
(Schlachtstätte) zugeslandene K ontingent vor M onats
schluss erschöpft, so  is t das Schlachthaus b is zum Ende 
des 'Monates zu sohlies.se,n.

VIII.

Im  Schlachthause und Sehlachlstätlen hat Ord
nung und  Reinlichkeit :zu herrschen.

Die Überwachung derselben obliegt -dem Viehbe
schauer.

,IX.

Übertretungen dieser A nordnung werden Zuw ider
handelnde m it einer Geldstrafe bis zu 2000 K ronen oder 
Arrest bis zu 6 M onaten bestraft.

Überdies k an n  der Verfall der .Schlachttiere 
(F leisthes) auch die Entziehung ehr jGe.werbeberechti- 
gun.g ausgesprochen werden.

X.

Diese Anordnung tritt sofort in Kraft.
Dieses Reglement ist in den Schlachthäusern 

(Schlachtstätten) in R ahm en h in ter Glas anzubringen.

406. 

Das Freierklären von Viehmärkten im Kreise 
Olkusz.

Es w ird bekannt gegeben, das die Viehm ärkte im 
h. o. Kreise, welche m it V erlautbarung vom 24. Sep
tember 1. J. Nr. 677 eingestellt, w iederum  frei erklärt 
wurden.

Es tr itt daher die K undm achung 74 des h. o. 
Am tsblattes Nr. 4 ex 1916 in Kraft, und | | t  sofort in 
ortsüblicher W eise zu verlautbaren.



Verlautbarung.

V erordnung des k. u. k. M ilitärgeneralgouverneurs vom
13. Oktober 1916.

Erzeugung und Vertrieb von Brot und Gebäck.

§ 1 .

Weizeni’einnieh] darf w eder rein, hoch m iR inderen 
Mehlen gemengt zur gewerbmässigen Broterzeugung 
verwandet werden.

Kaufleute die W y zen fcn m eh l oder W eizengries 
in den Verkehr zu hringten haben dürften an Bäcker das
selbe nicht verkaufen und dürfen die Bäcker W eizen
feinm ehl nicht verbacken.

§ 2.

Die gewerbmässige Erzeugung von Brot darf nur 
in Form  von Leiben oder W ecken im M indestgewichte 
von einem russ. Pfund erfolgen. Die gewerbmässige 
Erzeugung und der Verkauf von K leingebäcks Seiu- 
mel, Kipfel, Laibchen u. s. w.) jeder Art ist verboten. 
Als gewerbmässig gilt jede Erzeugung zu Zwecken der 
enlgetlichen Verabfolgung an Dritte. Dieses Verbot 
erstreckt sich auch auf Gast- und Schanklokale, B ahn
w irtschaften, Käthe- und Teehäuser, Gem ischtwaren
händler und dgl. und zw ar nicht n u r in dga den K un
den allgemein zugänglichen Geschäftsräumen sondern 
a ü th  in den Hinter-stuben und .Nphenräumen, F rem den
zimmer und P r i v #  Iw  o h m u n g  e n der Gewerbe- 
Ireibe.nden.

§ 3.
Das Kreiskom m ando w ird in besonders beriick- 

sichtungs w ürdigen Fällen, insbesondere für die B rot
bereitung in H eilanstalten, sowie zu diätetischen und 
zu religiöseii Zwecken, fallweise Ausnahm en von den 
Vorschriften der Punkt 1 und 2 bewilligen. F ü r B ahn
wirtschaften, M ilitärkantinen ist die E rteilung von 
A usnahm sbewilligungen nicht gestattet.

§ 4.
Bäcker, H ändler und sonstige Brotverkäufer sind 

verpflichtet den Kaüfern Brot auch geschnitten in  S tü
cken zu^ijrabfolgen. In denjenigen Städten, in denen 
die Verbrauchsregelung durch Ausweiskarten (B'rot- 
und M ehlkarten) erfolgt, ist auch die Verabfolgung 
von kleineren Mengen von Brot ausnahm slos (also auch 
für M iiitärpersonnen) n u r gegen vorherige A btrennung 
eines entsprechenden Abschnittes der B rotkarte zu
lässig.

Zur Gewerbsmässigen Erzeugung von Zucker
bäckwaren aller Art, dar!) W eizen und Roggenmehl 
nur in einer Menge verwendet werden, welche 50% des 
Gesamtgewichtes der Teigmenge nicht übersteigt. Durch 
das Verbot der Verwertung von reinem  W eizen- und 
Roggenmehl im Zuckerbäckergewerbe w ird die E rzeu
gung von Krapfen und änlichen Luxusgebäck s tre n g s 
tens verboten.

§ 6.

Die Bäcker und Zuckerbäckei-waren, dürfen bei 
Erzeugern und Händlern, sowie in GäSt-, Schankge
werbebetrieben aller Art den Kunden nur über Ver
langen oder Bestellung verabreicht werden Das Auf
stellen von B ehältern m it diesen Erzeugnisse auf den 
Tischen, sowie das H erum reichen in B ehältern zur 
freien Auswahl, ist verboten.

§7.

Bäcker, Zuckerbäcker und sonstige Verkäufep von 
Backware, sowie Gast- und Schankgewerbetreibende 
aller Art haben einen Abdruck dieser Vdg. in ihren 
Verkaufs- und B etriebsräum en an  einer für jederm ann 
sichtbaren Stelle?"anzuschlagen.

§ 8.

Bei Übertretung obiger Vorschriften w ird der Z u
w iderhandelnde im Sinne denfVdg. des AOK. vom 19. 
August 1915, S r . 30 betreffend", das Polizeistrafrecht 
und Polizeistrafverfahren m it einer Geldstrafe bis zu
2.000 Kr. oder Arrest bis zu 6 Monaten bestraft. Ausser- 
dem kann die Entziehung der Gewerbeberechtigung 
verfügt wrerden.

§ 9.
Die Bestimm ungen für die Erzeugung von Brot 

und Gebäck für die Heeresverwaltung w'erden durch 
dpfse Vdg. n icht abgeändert. Bäcker, welche für die 
F^eeresveiwvaltung arbeiten haben dies unter Vorwei
sung des betreffenden Vertrages, dem Kreiskommando 
anzuzeigen. Der Verkauf diesej-, nach den m ilitärischen 
Vorschritten erzeugten Backwaren an Zivil und ein
zelne M ilitärpersonen ist verboten.

§ io .
Das Kreiskomm ando w ird die D urchführung die

ser Verordnung durch V isitierung der Betriebs- Ver
kaufsstätten der M ehlverarbeitenden — Gewerbe und 
der Gastw irtschaften überw achen lassen.

§ 11-
Diese Verordnung tritt m it dem Tage der K und

m achung in Kraft.
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Ausstellung von Anweisungen auf Getreideankauf.

Das m it der K undm achung L. A. Nr. 250 § 9 vom 
25. August d. J. den Hilfskomitees eingeräum te Recht 
zur Austeilung von Anweisungen auf Getreideankauf 
in derselben Gemeinde wird hiem it, m it Rücksicht d a 
rauf, dass-.die bedürftige Landbevölkerung ihren Be
darf an  Getreide schon gedeckt hat, rückgängigW s-e . 
m acht.

Anweisungen, welche nach dem 15. November . 
1916. ausgestellt werden, werden nicht m ehr respek
tiert und unterliegt ein m it solcher Anweisung ge
kauftes oder transportiertes Getreide dem  Verfalle.

40».

409.

Rundholzaboaben an Kriegsbeschädigte.
H insichtlich der ad. F. D. Nr. 51897/16 unentgelt

lich oder zu erm ässigsten Preisen zu erfolgen Rund 
hoizabgaben an Kriegsbeschädigte aus den S taatsfor
sten ordnet das k. u. k. Kreiskomm ando Olkusz an:

Das von nun ab
a) unengeltliche und ermässigte Rundholzabgaben 

für K riegsabbrändler in geschlossenen Städten und 
M ärkten grundsätzlich über happt nicht m ehr, und sol
che an Kti'egsabbrädler ann Lande n u r ausnahm sw eise 
und nur an  ganz arrrie Leute dann verabfolgt werden, 
wenn sie stichhältig begründen, w arum  sie den W ie
deraufbau ihrer W obnslättentiiichL schon durchgeführt 
haben und w arum  sie hiezu Rundholz und n ich t Zie
gel- und  ÄSßhnittmaterial benötigen;

b) dass nur solche Patenten der Begünstigung 
einer unentgeltlichen oder ermässig'ten Holzabgabe aus 
dem Titel der N otstandsaktion teilhaftig  werden, de
ren W ohnstätten durch Kriegsereignisse zerstört w u r
den, so dass also zur W iederiverrichtung von -Umzäu- 
m ungen und anlässlich der von dem Kriege und nach  der 
O kkupation erfolgten B rände keine begünstigte Abgabe 
erfolgt;

c) dass "die Abgabe von billigem  Ziegelm aterial 
und B iettern  bei V orhandensein der un ter a) ge
nannten  Voraussetzungen nach Massgabe der Vorräte, 
jedenfalls aber in einem beschränkten Masse seitens der 
Kreiskom m anden in absehbarer Zeit erfolgen w ird;

d)  dass die bei den Gemeinden von den Gemein
deinsassen einzulaufenden Petite un ter V erantw ort
lichkeit der Gem eindefunktionäre insoferne zu sichten 
sind, dass die Gesuche der n icht besonders bedürftigen 
Bittsteller ausgeschieden -Werden. D ie anderen sind in  
einem  Verzeichnisse un ter Angabe der verbaut gewe-

| senen Fläche der zerstörten Objeckte, des zum  W ieder
aufbau nötigen Rundholzes und Schnittm aterials oder 
des etwa zu verabfolgenden Brennholzes, weiters des 
Q uantum s und d fr  für eine unentgeltliche oder erm äs
sigte Abgabe sprechenden Um stände jeweils am  Schlüs
se des Monates an das Kreiskom m ando vorzulegen. 
Hiezu sind Drucksorten nach anliegendem  Muster zu- 
verwenden;

e) Endlich werden die Gemeindevorstehungen d a
rauf aufm erksam  gemacht, cfess jenen kleinen Holz
abgaben zum V iederaufbau von W ohnstätten, bei de
nen ein Preisnachlass nach den vorstehenden Be
dingungen n icht in dirage kommt, in dieses Verzeich
nis nicht einzubeziehen, sondern dem Kreisforstam te 
in Olkusz anzum elden sind, welches dieselben gegen 
A nrechnung des Taxpreises nach T unlichkeit realisie
ren wird.

410.

Weideverbot innerhalb der Bahngrundgrenzen.
Trotz bereits ergangener Belehrungen und Ver

bote des W eidens von Vieh ohne Aufsicht in der Nähe 
des Bahnkörpers m ehren sich in letzter Zeit wieder 
derartige Fälle.

Abgesehen von dem Schaden, den die E igentü
m er des Viehes durch das Überfahren von Tieren er
leiden, weil das Kom m ando der Heeresbahn hiefiir 
keinen E rsatz leistet, w ird hiedurch auch die B etriebs
sicherheit in  einem nicht zu unterschätzendem  Masse 
gefährdet, da das Ü berfahren von Vieh leicht zu Zugs
entgleisungen führen kann, — welche umso eher Vor
kommen können, als die Geschwindigkeit der Züge m it 
1. Oktober 1. J. erhöht wurde.

Der Bevölkerung w ird daher nochm als eindring
lichst in E rinnerung  gebracht, dass d a s W  e i l e n d e s  
V i e h e s  i n n e r h a l b  d e r  B a h n  g r u n d g r e n 
z e n  s o w i e  d a s  W e i d e n  i n  d e r  N ä h e  d e s  
B a h n k ö p p e  r s  o h n e  A u f  s i c h t  v e r b o f t e n  i s  t 
und die Übertretung dieses Verbotes an  den Schuld- 
tragenden wie auch an  E igentüm ern (Besitzern) des 
Viehes gemäss § 1. der Verordnung des A. O. K. vom
19. August 1916, Vdg. Bl. Nr. 30 m it Geldstrafe bis zu
2.000 Kronen oder Arrest bis zu 6 Monaten bestraft 
werden. Hiebei w ird aufm erksam  gemacht, dass im 
Falle der Beschädigung der Bahn oder gar eines U n
glücksfalles der Schuldtragende (und der Eigentüm er 
des Viehes) auch für den ganzen durch die Nichtbe
achtung des Verbotes enstandenen Schaden, der m it
un ter sehr gross sein kann, nach den G rundsätzen des 
Zivilrechtes (Art. 1382—1385, cod. Nap.) m it seinem 
ganzen Vermögen haftet.
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Als Sicherstellung fü r die E inbringung der Strafe 
und der event. Ersatzansprüche w ird das Vieh im  Falle 
des Antreffens auf B ahngrund von den O rganen der 
k. u. k. H eeresbahn g e p f ä n d e t  werden.

Das gepfändete Vieh w ird  bei gleichzeitiger E r
stattung der Strafanzeige an  das zuständige K reiskom 
m ando — dem nächsten Soltys bezw. Gemeindevor
steher in  vorläufige V erw ahrung übergeben, welcher 
dasselbe erst über A uftrag des K reiskom m andos aus
folgen darf.

Änliche, w enn auch bezüglich der Straffolgen 
weitaus m ildere B estim m ungen haben auch fü r das 
unbeaufsichtigte W eideu von Vieh auf S t r a s s e n 
g r u n d  A nwendung zu finden.

411. 

Kundmachung
betreffend die Ausübung der Gebu'tshilfe am Lande.

In  den Ortschaften w o geprüfte H ebam m en an 
sässig sind oder w o ein Arzt und  eine qualifizierte H e
bam m e leicht zu haben sind, ist die erwerbsm ässige 
A usübung der Geburtshilfe durch Unberufene strengte 
verboten.

Die Übertretung dieses Verbotes w ird nach  der 
Verordnung des A rm ee-O berkom m andanten vom 19. 
August 191-5 (V erordnungsblatt der k. u. k. M ilitär-V er
w altung in  Polen Nr. 30 vom  J. 1915) m it G e 1 d b  ü  s s e 
b i s  2000 K r o n e n  o d e r  m i t  A r r e s t  b i s  z u  
6 M o  Aja t e n  bestraft.

Diese K undm achung ist allgem ein zu veröffentli
chen und ih r  In h a lt denjenigen Dorfweibern, welche sich 
m it d er Geburtshilfe befassen, und allen Feldscheren, 
denen selbstverständlich die Geburtshilfe ebenfalls ver
boten ist, zu  erklären.

m .

„Kuryer Poznariski“ und „Dziennik Poznanski“ , 
Verbot.

Die E inführung  und V erbreitung der in  Posen e r
scheinenden Zeitungen »Kuryer Poznanski« und »Dzien
n ik  Pioznanski« ist verboten.

413. 

„Kuryer Zagt§bia“ in Sosnowice —  Vertriebs
verbot.

»Kuryer Zaglghiai Zeitschrift in  Sosnowice wurde 
mi} Vertriebsverbot im  Kreise Dabrmva belegt.

Schuldige w erden im Betretungsfalle bestraft.

414. 

Lehrerposten im Kreise Sandomierz.
Im  Kreise Sandomierz»-ge 1 an g en cirka 10 L ehrer- 

posten an den Volksschulen zur Besetzung.
Gehöiig instru irte Gesuche un ter bekannten Be

dingungen (Studiennachweise, M oralitäts- und ärz tli
ches Zeugnis, Taufschein) sind bis Ende November 1. J. 
im vorgeschriebenen Dieißtwege an das Kreiskom m ando 
in Sandom ierz einzureichen.

415. 

Amtstage.
Im  Monate November 1916 finden folgende Am ts

tage statt:
18. November in  Bolestaw;
20. November in  iSlawköw;
21. November in  Olkusz fü r Rabisztyn;
22. November in  W olbrom  für Jangro t und W ol- 

brom;
23. November in  P ilica für Kidöw und Pilica;
24.pNovember in  Ogrodzieniec;
25. November in  Kroczyce;
27. November im Zarnowiec;
29. November in  ,Skala fü r Cianowice und Skala;
30. November in  Suloszowa.
Die Amtstage beginnen um  10 U hr Vorm ittags und 

haben zu denselben die k. u. k. Gemeindeverwalter, 
W ojte und Soltyse zu erscheinen.

Aus Dörfern, in  welchen ansteckende K rankheiten 
herrschen, darf zu den Am tstagen n iem and erscheinen 
(weder Soltyse noch andere Personen).

Die Gemeinden haben ein entsprechendes L<)kal 
beizustellen, die zuständigen Gendarm eriepostenkom 
m ando 2 M ann als Assistenz stellig zu m achen.

Der k. u. k. Kreiskommandant:

Oberst Edler von Kwiatkowski, m. p.

Kraköw. — Druk. W. L. Anczyca L Spölki.


